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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Gutachten in militärischen Strafsachen betreffend.

Im Uamen Seiner Wajestät des Rönigs.

Zuitpold,
Uon Gottko Gnaden Böniglicher Prinz von Jayern,

Rogent.
Wir haben Uns bewogen gefunden, bezüglich der Gutachten in militärischen Straf-

sachen zu verordnen, was folgt:
8. 1.

Die Verordnung vom 29. September 1878, die Vornahme der chemischen und
mikroskopischen Untersuchungen in strafrechtlichen Fällen betreffend, findet entsprechende An-
wendung in militärgerichtlichen Strafsachen mit Ausnahme jener, welche vor die Feldge-
richte gehören.

2


